
 

 

 

  

Anmeldung oder tel. 
Anfrage kommt beim 

LernOrt BVS an

Das Kind hat einen 
bVSA sep. Status 

und/oder besucht eine 
Institution oder 

besondere 
Volksschule. 

LernOrt BVS 
übernimmt die 
Anmeldung. 

LernOrt BVS stellt 
Institution eine 

Rechnung. 

Das Kind besucht eine 
Regelschule der Stadt 

Bern. 

LernOrt BVS verweist 
die Schulleitung zuerst 
an Nicola/Schulamt. 

Die SL nehmen 
Kontakt auf.

Das Kind hat einen 
bVSA int. Status.

Der LernOrt klärt ab, 
welches Angebot 

besser passen würde. 

Das Kind kann 
voraussichtlich in den 

LernOrt BVS 
aufgenommen werden.

Die SL reicht den 
Umsetzungsplan

inkl. Kosten beim SI 
ein. 

SI gibt eine 
Stellungnahme ab. 

Das AKVB bewillgit die 
Kosten.

Das Kind kann den 
LernOrt BVS für 12 
Wochen besuchen. 

Der LernOrt stellt der 
Schule die Kosten in 

Rechnung. Die Schule 
fordert die Kosten beim 

AKVB zurück.  

Die Transportkosten 
werden von der Schule 
ebenfalls beim AKVB 

eingereicht.

Es findet ein 
Schnupperbesuch 

statt. Die 
Betriebsleitung LernOrt 
informiert die SL über 

die anfallenden 
Kosten. 

Das Kind kann 
voraussichtlich in den 

LernOrt Elfenau 
aufgenommen werden.

Das Kind kann 
aufgrund von 

Voraussetzungen oder 
Bedarf nicht 

aufgenommen werden. Das Kind hat derzeit 
keinen bVSA int. 

Status. 

Das Kind kann nur in 
den LernOrt Elfenau 

aufgenommen werden.

Das Kind kann 
aufgrund von 

Voraussetzungen oder 
Bedarf nicht 

aufgenommen werden.
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• Die Vorbesprechung erfolgt telefonisch mit Nicola Kunz (Schulamt Bern).  

• Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformulars an den LernOrt BVS. 

• Weitere detaillierte Informationen für anmeldende Schulleitungen finden sich auf dem Merkblatt des AKVBs.  

• Die Kosten des Angebots inkl. allfälliger Transportkosten vom AKVB übernommen. 

• Der Transport mit einem Taxi muss von den anmeldenden Schulleitungen organisiert werden.  

• Es gilt eine Maximaldauer von 12 Wochen. Eine Verlängerung muss erneut durch das SI geprüft und das AKVB bewilligt werden.  

•  

 

https://lernort.kitasmurifeld.ch/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Anmeldeformular_LernOrt_LernOrt-BVS_2024.docx
https://www.bvsa.bkd.be.ch/de/start/themen/krisenmomente.html
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Schülertransporte LernOrt BVS 
- SuS die bereits eine Institution oder besondere Volksschule besuchen können über ihre Schule einen Transport organisieren  

- Für SuS, die derzeit noch eine Regelschule der Stadt Bern besuchen organisiert die Schulleitung einen Taxitransport. Die Rechnungsstellung 

erfolgt an die Stammschule. Die Kosten können durch das AKVB rückerstattet werden.   

 

Der Schulweg liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Eltern.  

 

  

 


